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374. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über die Anerkennung und Voll-
streckung von Entscheidungen auf dem Gebiet der Unterhaltspflicht gegen-
über Kindern

3 7 5 . Luftverkehrsabkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung
des Haschemitischen Königreiches Jordanien samt Anhang

3 7 6 . Übereinkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der
Arabischen Republik Ägypten über die Zusammenarbeit auf den Gebieten
der Kultur, Wissenschaft und Erziehung

3 7 4 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 4. Juli 1977 betreffend den Geltungs-
bereich des Übereinkommens über die An-
erkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen auf dem Gebiet der Unterhaltspflicht

gegenüber Kindern

Nach Mitteilungen der Niederländischen Re-
gierung hat Surinam erklärt, daß das Überein-
kommen über die Anerkennung und Vollstrek-
kung von Entscheidungen auf dem Gebiet der
Unterhaltspflicht gegenüber Kindern (BGBl.
Nr. 294/1961, letzte Kundmachung betreffend
den Geltungsbereich BGBl. Nr. 67/1975) nach
Erlangung der Unabhängigkeit für sein Hoheits-
gebiet weiter gilt.

Liechtentein, die Tschechoslowakei und Un-
garn haben anläßlich ihrer Beitritte folgende
Erklärungen abgegeben beziehungsweise Vor-
behalte erklärt:

Liechtenstein:

„(Art. 18) Die von den Behörden eines an-
deren Vertragsstaates erlassenen Entscheidungen,
deren Zuständigkeit durch den Aufenthalt des
Unterhaltspflichtigen begründet gewesen ist
(Art. 3 Z. 2 des Übereinkommens), können im
Fürstentum Liechtenstein mangels einer dies-
bezüglichen innerstaatlichen Zuständigskeitsnorm
weder anerkannt noch vollstreckt werden."

Tschechoslowakei:

„Nach tschechoslowakischem Recht ist das Ge-
richt die einzig zuständige Behörde zur Erlas-
sung, Abänderung und Aufhebung von Unter-
haltsentscheidungen (§ 2 der Zivilprozeßord-
nung, Nr. 99/1963 der Gesetzessammlung).

Örtlich ist das Gericht zuständig, in dessen
Sprengel der Minderjährige auf Grund einer
durch die Eltern abgeschlossenen Vereinbarung
oder einer von einem Gericht ergangenen Ent-
scheidung oder gegebenenfalls anderer entschei-
dender Umstände seinen Wohnsitz hat (§ 88
lit. c der Zivilprozeßordnung, Nr. 99/1963 der
Gesetzessammlung).

Nach dem Gesetz Nr. 36/1964 der Gesetzes-
sammlung über die Organisation der Gerichte
und die Wahl der Richter, in der Fassung des
Änderungsgesetzes Nr. 156/1969 der Gesetzes-
sammlung, sind die Bezirksgerichte in Unterhalts-
entscheidungen Gerichte erster Instanz.

Im Bereich der Stadt Prag, der Hauptstadt
der Tschechoslowakischen Sozialistischen Repu-
blik, sind die Distriktsgerichte die Gerichte erster
Instanz, im Bereich der Stadt Bratislava, der
Hauptstadt der Slowakischen Sozialistischen
Republik, im Bereich der Städte Brno und
Košice sind die Stadtgerichte die Gerichte erster
Instanz. Die Kreisgerichte sind für die Berufungen
gegen Entscheidungen zuständig, die von den
Bezirksgerichten und den Stadtgerichten von
Bratislava, Brno und Košice als Gerichte erster
Instanz erlassen wurden. Das Gericht der Stadt
Prag ist die Berufungsinstanz für Entscheidungen,
die von den Distriktsgerichten als Gerichte erster
Instanz im Bereich der Stadt Prag erlassen
wurden.

Die Vollstreckbarerklärung der ausländischen
Unterhaltsentscheidungen obliegt den Gerichten
(§ 66 des Gesetzes Nr. 97/1963 der Gesetzes-
sammlung über das internationale Privat- und
Verfahrensrecht).

Das ordentliche Gericht des Unterhaltspflich-
tigen, das heißt das Gericht, in dessen Sprengel
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sich der Wohnsitz des Unterhaltspflichtigen be-
findet, ist zuständig für die Anordnung und
Durchführung der Vollstreckung, und wenn er
keinen Wohnsitz hat, das Gericht in dessen
Sprengel er sich aufhält. In Ermangelung eines
ordentlichen Gerichtes des Unterhaltspflichtigen
in der Tschechoslowakischen Sozialistischen Repu-
blik ist das Gericht zuständig, in dessen Spren-
gel dieser sein Vermögen hat; handelt es sich
um die Vollstreckung einer Entscheidung, die
durch Zuerkennung einer Forderung erfolgt, ist
das ordentliche Gericht des Drittschuldners zu-
ständig. Wenn jedoch die Vollstreckung der Ent-
scheidung eine Liegenschaft betrifft, ist stets das
Gericht zuständig, in dessen Sprengel sich die
Liegenschaft befindet (§ 85 Abs. 1 und § 252
der Zivilprozeßordnung, Nr. 99/1963 der Ge-
setzessammlung).

Die Anerkennung einer auf Geld oder Geldes-
wert lautenden ausländischen Entscheidung er-
folgt nicht durch einen gesonderten Spruch. Die
ausländische Entscheidung wird dadurch aner-
kannt, daß die tschechoslowakische Behörde so
verfährt, als ob es sich um eine von einer
tschechoslowakischen Behörde erlassene Ent-
scheidung handeln würde (§ 65 des Gesetzes
Nr. 97/1963 über das internationale Privat-
und Verfahrensrecht).

Wenn alle im Gesetz vorgesehenen Bedingun-
gen erfüllt sind, kann jede ausländische Unter-
haltsentscheidung in der Tschechoslowakischen
Sozialistischen Republik vollstreckt werden, falls
ihre Vollstreckung von einem tschechoslowa-
kischen Gericht angeordnet wurde; die Anord-
nung der Vollstreckung muß stets die Begrün-
dung enthalten (§ 66 des Gesetzes 97/1963 der

Gesetzessammlung über das internationale
Privat- und Verfahrensrecht)."

Ungarn:

„a. Nach der im Absatz 2 des Artikels 29 der
Zivilprozeßordnung, Gesetz III/1952, enthaltenen
Vorschrift ist für den Fall, daß die klagende
Partei ungarische Staatsangehörige ist, das Be-
zirksgericht (Stadtgericht, Stadtbezirksgericht)
auf Grund des letzten Wohnsitzes der belangten
Partei in Ungarn zur Erlassung von Entschei-
dungen auf dem Gebiet von Unterhaltsleistungen
zuständig; falls dieser Wohnsitz nicht festgestellt
werden kann oder aber die belangte Partei kei-
nen Wohnsitz in Ungarn gehabt hat, ist der
Wohnsitz der klagenden Partei oder in Erman-
gelung eines solchen Wohnsitzes der Aufenthalt
der klagenden Partei für die Begründung der
Zuständigkeit des Gerichts maßgebend. Nach
Absatz 1 des Artikels 34 der Zivilprozeßordnung
kann eine Klage auf Unterhaltsleistung ebenfalls
bei dem Gericht eingebracht werden, in dessen
Sprengel der Anspruchsberechtigte seinen Wohn-
sitz hat.

b. Nach Absatz 2 des Artikels 210 des Dekret-
Gesetzes Nr. 21/1955, geändert durch das De-
kret-Gesetz Nr. 9/1961, kann der ausländische
Unterhaltsberechtigte in Ungarn die Vollstrek-
kung einer von einer ausländischen Behörde
erlassenen Entscheidung durch das Bezirksgericht
verlangen, dessen Zuständigkeit durch den Wohn-
sitz des ungarischen Unterhaltspflichtigen be-
gründet ist."

Kreisky

375.

(Übersetzung)

LUFTVERKEHRSABKOMMEN
ZWISCHEN DER ÖSTERREICHISCHEN

BUNDESREGIERUNG UND DER
REGIERUNG DES HASCHEMI-

TISCHEN KÖNIGREICHES
JORDANIEN

Die Österreichische Bundesregierung und die
Regierung des Haschemitischen Königreiches
Jordanien,

Als Vertragsparteien des Abkommens über die
Internationale Zivilluftfahrt, das am 7. Dezember
1944 in Chicago zur Unterzeichnung aufgelegt
wurde,

Von dem Wunsche geleitet, in Ergänzung des
genannten Abkommens ein Abkommen zum
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Zwecke der Errichtung von Fluglinien für den
Linienflugverkehr und den Charterflugverkehr
zwischen ihren Hoheitsgebieten und darüber
hinaus zu schließen,

Sind wie folgt übereingekommen:

Artikel 1
Begriffsbestimmungen

Für die Anwendung dieses Abkommens, sofern
nicht der Zusammenhang etwas anderes erfordert:

a) bedeutet der Ausdruck „die Konvention"
das am 7. Dezember 1944 in Chicago zur
Unterzeichnung aufgelegte Abkommen über
die Internationale Zivilluftfahrt und schließt
alle gemäß Artikel 90 dieser Konvention
angenommenen Anhänge sowie Änderungen
der Anhänge oder der Konvention gemäß
deren Artikel 90 und 94 ein, sofern diese
Anhänge und Änderungen von beiden Ver-
tragschließenden Teilen angenommen wur-
den;

b) bedeutet der Ausdruck „Luftfahrtbehörden"
im Falle der Österreichischen Bundesregie-
rung das Bundesministerium für Verkehr
und im Falle der Regierung des Haschemiti-
schen Königreiches Jordanien die Abteilung
für Zivilluftfahrt oder jede andere Behörde,
die zur Ausübung der gegenwärtig von den
genannten Behörden ausgeübten Funktionen
gesetzlich ermächtigt ist;

c) bedeutet der Ausdruck „namhaft gemachtes
Fluglinienunternehmen" ein gemäß Artikel 3
des vorliegenden Abkommens namhaft ge-
machtes und zugelassenes Fluglinienunter-
nehmen ;

d) bedeutet der Ausdruck „Hoheitsgebiet" in
bezug auf einen Staat die Landgebiete und
die daran angrenzenden Hoheitsgewässer
unter der Souveränität des betreffenden
Staates;

e) bedeutet der Ausdruck „Fluglinie" jede im
Linien- oder Bedarfsverkehr betriebene Luft-
verkehrsverbindung mit Luftfahrzeugen zum
Zwecke der öffentlichen Beförderung von
Fluggästen, Post oder Fracht;

f) haben die Ausdrücke „Internationale Flug-
linie", „Fluglinienunternehmen" und „nicht
gewerbliche Landung" die in Artikel 96
der Konvention festgelegte Bedeutung;

g) bedeutet der Ausdruck „Beförderungsange-
bot" in bezug auf ein Luftfahrzeug die auf
einer Flugstrecke oder einem Streckenab-
schnitt verfügbare Nutzlast dieses Luftfahr-
zeuges; und

h) bedeutet der Ausdruck „Beförderungsange-
bot" in bezug auf „vereinbarte Fluglinie"
das Beförderungsangebot des auf dieser
Fluglinie eingesetzten Luftfahrzeuges multi-
pliziert mit der von diesem Luftfahrzeug
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innerhalb eines gegebenen Zeitraumes auf
einer gegebenen Flugstrecke oder einem
Streckenabschnitt betriebenen Frequenz.

Artikel 2

Verkehrsrechte

1. Jeder Vertragschließende Teil gewährt dem
anderen Vertragschließenden Teil die in diesem
Abkommen angeführten Rechte zum Zwecke der
Errichtung internationaler Fluglinien für den
Linien- und/oder Bedarfsverkehr auf den im
Anhang zum vorliegenden Abkommen festge-
legten Flugstrecken. In der Folge werden diese
Fluglinien und Flugstrecken als „vereinbarte
Fluglinien" beziehungsweise „festgelegte Flug-
strecken" bezeichnet. Das von jedem Vertrag-
schließenden Teil namhaft gemachte Fluglinien-
unternehmen genießt für den Betrieb von Flug-
linien die folgenden Rechte:

a) das Hoheitsgebiet des anderen Vertrag-
schließenden Teiles ohne Landung zu über-
fliegen;

b) im genannten Hoheitsgebiet Landungen zu
nicht gewerblichen Zwecken durchzuführen;
und

c) im genannten Hoheitsgebiet an den Punkten
auf den festgelegten Flugstrecken zu landen,
um im Rahmen des internationalen Verkehrs
Fluggäste, Fracht und Post abzusetzen und
aufzunehmen.

2. Keine Bestimmung des Absatzes 1 dieses
Artikels ist so auszulegen, daß sie dem Fluglinien-
unternehmen eines Vertragschließenden Teiles das
Recht gibt, im Hoheitsgebiet des anderen Ver-
tragschließenden Teiles Fluggäste, Fracht und
Post, deren Bestimmungsort im Hoheitsgebiet
dieses anderen Vertragschließenden Teiles liegt,
zur entgeltlichen Beförderung aufzunehmen.

Artikel 3

Erforderliche Bewilligungen

1. Jeder Vertragschließende Teil hat das Recht,
dem anderen Vertragschließenden Teil ein oder
mehrere Fluglinienunternehmen für den Betrieb
der vereinbarten Fluglinien auf den festgelegten
Flugstrecken schriftlich namhaft zu machen.

2. Nach Erhalt dieser Namhaftmachung erteilt
der andere Vertragschließende Teil vorbehaltlich
der Bestimmungen der Absätze 4 und 5 dieses
Artikels dem namhaft gemachten Fluglinien-
unternehmen unverzüglich die entsprechenden
Betriebsbewilligungen.

3. Jeder Vertragschließende Teil hat das Recht,
durch schriftliche Benachrichtigung des anderen
Vertragschließenden Teiles die Namhaftmachung
eines Fluglinienunternehmens zurückzuziehen und
ein anderes namhaft zu machen.
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4. Die Luftfahrtbehörden eines Vertragschließen-
den Teiles können von dem durch den anderen
Vertragschließenden Teil namhaft gemachten
Fluglinienunternehmen den Nachweis verlangen,
daß es in der Lage ist, die Bedingungen jener
Gesetze und Vorschriften zu erfüllen, die von
diesen Luftfahrtbehörden normaler- und billiger-
weise in Übereinstimmung mit den Bestimmungen
der Konvention auf den Betrieb internationaler
Fluglinien angewendet werden.

5. Jeder Vertragschließende Teil hat das Recht,
die Erteilung der in Absatz 2 dieses Artikels
genannten Betriebsbewilligung zu verweigern
oder einem namhaft gemachten Fluglinienunter-
nehmen für die Ausübung der in Artikel 2 des
vorliegenden Abkommens festgelegten Rechte
die ihm notwendig erscheinenden Bedingungen
aufzuerlegen, wenn dem genannten Vertrag-
schließenden Teil nicht nachgewiesen wird, daß
ein wesentlicher Teil des Eigentums und die
tatsächliche Kontrolle dieses Fluglinienunter-
nehmens bei dem Vertragschließenden Teil, der
das Fluglinienunternehmen namhaft gemacht hat,
oder seinen Staatsangehörigen liegen.

6. Ein auf diese Weise namhaft gemachtes und
zugelassenes Fluglinienunternehmen kann jeder-
zeit" den Betrieb der vereinbarten Fluglinien auf-
nehmen, vorausgesetzt, daß ein gemäß den Be-
stimmungen des Artikels 10 des vorliegenden
Abkommens erstellter Tarif in Kraft ist und eine
Vereinbarung gemäß den Bestimmungen des
Artikels 5 des vorliegenden Abkommens in
bezug auf diese Fluglinie getroffen worden ist.

Artikel 4
Aufhebung und Widerruf

1. Jeder Vertragschließende Teil hat das Recht,
eine Betriebsbewilligung zu widerrufen oder dem
vom anderen Vertragschließenden Teil namhaft
gemachten Fluglinienunternehmen die Ausübung
der in Artikel 2 dieses Abkommens angeführten
Rechte zu verweigern oder Bedingungen aufzu-
erlegen, die zur Ausübung dieser Rechte nötig
erscheinen:

a) in allen Fällen, in denen nicht nachgewiesen
wird, daß ein wesentlicher Teil des Eigen-
tums und die tatsächliche Kontrolle dieses
Fluglinienunternehmens bei dem Vertrag-
schließenden Teil, der das Fluglinienunter-
nehmen namhaft gemacht hat, oder den
Staatsangehörigen dieses Vertragschließen-
den Teiles liegen, oder

b) wenn es dieses Fluglinienunternehmen unter-
läßt, die Gesetze und Vorschriften des Ver-
tragschließenden Teiles, der diese Rechte
gewährt, zu befolgen, oder

c) wenn das Fluglinienunternehmen es in
anderer Weise unterläßt, den Betrieb gemäß
den Bestimmungen dieses Abkommens zu
führen.

200



2280 99. Stück — Ausgegeben am 19. Juli 1977 — Nr. 375

2. Sofern nicht ein sofortiger Widerruf, eine
sofortige Aufhebung oder Auferlegung von Be-
dingungen gemäß Absatz 1 dieses Artikels er-
forderlich sind, um weitere Verstöße gegen Ge-
setze oder Vorschriften zu verhindern, wird dieses
Recht erst nach Beratung mit dem anderen Ver-
tragschließenden Teil ausgeübt. In diesem Fall
haben die Beratungen innerhalb eines Zeitraumes
von zwanzig (20) Tagen nach dem Zeitpunkt
des von einem Vertragschließenden Teil gestellten
Ersuchens um Beratungen zu beginnen.

Artikel 5

Kapazitätsvorschriften

I. Planmäßiger Verkehr
1. Die zum Betrieb der vereinbarten planmäßigen
Flugverbindungen bereitgestellte Kapazität hat,
unter Zugrundelegung eines angemessenen Aus-
lastungsfaktors, in enger Beziehung zur Nachfrage
für die Beförderung von Verkehr zu stehen, der
im Hoheitsgebiet eines jeden Vertragschließenden
Teiles seinen Ursprung und im Hoheitsgebiet
des anderen Vertragschließenden Teiles seinen
Bestimmungsort hat.

2. Um eine gerechte und gleiche Behandlung der
namhaft gemachten Fluglinienunternehmen zu
erreichen, haben die Fluglinienunternehmen zeit-
gerecht die Frequenzen ihrer planmäßigen Flug-
verbindungen, die Typen der verwendeten Luft-
fahrzeuge und die Flugpläne, beinhaltend die
Flugtage sowie die geplanten Ankunfts- und Ab-
flugzeiten, zu vereinbaren.

3. Die auf diese Weise vereinbarten Flugpläne
sind den Luftfahrtbehörden der beiden Vertrag-
schließenden Teile spätestens dreißig (30) Tage
vor dem geplanten Zeitpunkt ihres Inkrafttretens
zur Genehmigung vorzulegen. In besonderen
Fällen kann diese Frist vorbehaltlich der Zustim-
mung der genannten Behörden herabgesetzt
werden.
4. Wenn die namhaft gemachten Fluglinienunter-
nehmen sich nicht über die oben erwähnten
Flugpläne einigen können, so werden sich die
Luftfahrtbehörden der beiden Vertragschließen-
den Teile bemühen, das Problem zu lösen.
5. Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Arti-
kels tritt kein Flugplan in Kraft, wenn er nicht
durch die Luftfahrtbehörden der Vertragschließen-
den Teile genehmigt wurde.
6. Die gemäß den Bestimmungen dieses Artikels
erstellten Flugpläne bleiben in Kraft, bis neue
Flugpläne gemäß den Bestimmungen dieses
Artikels erstellt worden sind.

II. Charterverkehr

1. Der Verkehrsumfang ist von den namhaft
gemachten Fluglinienunternehmen so zu ver-
einbaren, daß eine gleiche Aufteilung der ange-
botenen Kapazität erreicht wird.
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2. Solche Vereinbarungen sind der Luftfahrt-
behörde beider Vertragschließender Teile inner-
halb eines von diesen Luftfahrtbehörden zu ver-
einbarenden Zeitraumes zur Genehmigung vor-
zulegen.

3. Das von jedem Vertragschließenden Teil
namhaft gemachte Fluglinienunternehmen ist
berechtigt, einen Teil oder seinen gesamten Anteil
am nichtplanmäßigen Flugverkehr an andere Flug-
linienunternehmen, die im Hoheitsgebiet eines
Vertragschließenden Teiles registriert sind, zu
übertragen.

Artikel 6

Anwendbarkeit von Gesetzen und Vorschriften

1. Die Gesetze und Vorschriften eines Vertrag-
schließenden Teiles betreffend den Ein- oder
Ausflug von im internationalen Luftverkehr ver-
wendeten Luftfahrzeugen in sein bzw. aus seinem
Hoheitsgebiet oder den Betrieb und den Verkehr
dieser Luftfahrzeuge innerhalb seines Hoheits-
gebietes sind auf die Luftfahrzeuge des vom
anderen Vertragschließenden Teil namhaft ge-
machten Fluglinienunternehmens anzuwenden und
von diesen Luftfahrzeugen beim Einflug oder
Ausflug sowie während ihres Aufenthaltes im
Hoheitsgebiet des erstgenannten Vertragschlie-
ßenden Teiles zu befolgen.

2. Die Gesetze und Vorschriften eines Vertrag-
schließenden Teiles betreffend den Ein- oder Aus-
flug von Fluggästen, Besatzungen oder Fracht
in Luftfahrzeugen in sein oder aus seinem Hoheits-
gebiet, einschließlich Einflug-, Abfertigungs-,
Einreise-, Paß-, Zoll- und Quarantänevorschriften,
sind von den Fluggästen und der Besatzung selbst
oder in deren Namen oder hinsichtlich der Fracht
des Fluglinienunternehmens des anderen Ver-
tragschließenden Teiles beim Ein- und Ausflug
sowie während des Aufenthaltes im Hoheitsgebiet
des anderen Vertragschließenden Teiles zu be-
folgen.

Artikel 7

Anerkennung von Zeugnissen und Ausweisen

Lufttüchtigkeitszeugnisse, Befähigungszeug-
nisse und Ausweise, die von einem Vertrag-
schließenden Teil ausgestellt oder als gültig
erklärt wurden und noch gültig sind, sind vom
anderen Vertragschließenden Teil für den Betrieb
der vereinbarten Flugverbindungen als gültig
anzuerkennen. Jeder Vertragschließende Teil
behält sich jedoch das Recht vor, für Flüge über
seinem Hoheitsgebiet die Anerkennung von Be-
fähigungszeugnissen und Ausweisen, die seinen
eigenen Staatsangehörigen von einem anderen
Staat ausgestellt oder als gültig erklärt wurden,
zu verweigern.
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Artikel 8

Befreiung von Zöllen und anderen Abgaben

1. Die von dem namhaft gemachten Fluglinien-
unternehmen eines Vertragschließenden Teiles
auf internationalen Flugverbindungen eingesetzten
Luftfahrzeuge sowie deren übliche Ausrüstung,
Treib- und Schmierstoffvorräte und Bordvorräte
(einschließlich Nahrungsmittel, Getränke und
Tabak) sind bei Ankunft im Hoheitsgebiet des
anderen Vertragschließenden Teiles von allen
Zöllen, Untersuchungsgebühren und anderen Ab-
gaben oder Steuern befreit, vorausgesetzt, daß
diese Ausrüstungen und Vorräte bis zum Zeit-
punkt der Wiederausfuhr an Bord des Luftfahr-
zeuges verbleiben.

2. Weiters sind von diesen Abgaben und Steuern
mit Ausnahme der für geleistete Dienste zu ent-
richtende Entgelte befreit:

a) Bordvorräte innerhalb der von den Be-
hörden dieses Vertragschließenden Teiles
festgesetzten Beschränkungen, die im
Hoheitsgebiet eines Vertragschließenden
Teiles an Bord genommen werden und zur
Verwendung an Bord der auf einer fest-
gesetzten Flugstrecke des anderen Vertrag-
schließenden Teiles eingesetzten Luftfahr-
zeuge bestimmt sind;

b) Ersatzteile, die in das Hoheitsgebiet eines
Vertragschließenden Teiles zur Wartung oder
Reparatur von Luftfahrzeugen eingeführt
werden, die von dem namhaft gemachten
Fluglinienunternehmen des anderen Ver-
tragschließenden Teiles auf den festgesetzten
Flugstrecken eingesetzt werden;

c) Kraft- und Schmierstoffe, die als Vorräte
für Luftfahrzeuge bestimmt sind, die von
dem namhaft gemachten Fluglinienunter-
nehmen des anderen Vertragschließenden
Teiles auf den festgesetzten Flugstrecken
eingesetzt werden, selbst wenn diese Vorräte
auf dem Flug über dem Hoheitsgebiet jenes
Vertragschließenden Teiles, in dem sie an
Bord genommen werden, verbraucht werden.

Es kann verlangt werden, daß die in den Ab-
sätzen a, b und c genannten Gegenstände unter
Zollaufsicht oder Zollkontrolle bleiben.

3. Die übliche Bordausrüstung sowie die an Bord
des Luftfahrzeuges eines Vertragschließenden
Teiles belassenen Gegenstände und Vorräte
dürfen im Hoheitsgebiet des anderen Vertrag-
schließenden Teiles nur mit Zustimmung der
Zollbehörden dieses Hoheitsgebietes ausgeladen
werden. In diesem Fall können sie bis zur Wieder-
ausfuhr oder anderweitigen Verfügung gemäß
den Zollvorschriften unter Aufsicht der genannten
Behörden gestellt werden.
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Artikel 9

Direkter Transitverkehr

Fluggäste, die sich auf der Durchreise durch
das Hoheitsgebiet eines Vertragschließenden
Teiles befinden, unterliegen keiner Kontrolle.
Gepäck und Fracht im direkten Transitverkehr
sind von Zöllen und anderen Abgaben befreit.

Artikel 10

Beförderungstarife

1. Die von dem Fluglinienunternehmen eines
Vertragschließenden Teiles für die Beförderung in
das oder aus dem Hoheitsgebiet des anderen
Vertragschließenden Teiles einzuhebenden Tarife
sind unter gebührender Berücksichtigung aller
erheblichen Faktoren, einschließlich der Betriebs-
kosten, eines angemessenen Gewinnes und der
Charakteristika der Beförderung (wie Geschwin-
digkeit und Bequemlichkeit) in angemessener
Höhe zu erstellen.

2. Die in Absatz 1 dieses Artikels genannten
Tarife sind zwischen den namhaft gemachten
Fluglinienunternehmen der beiden Vertragschlie-
ßenden Teile zu vereinbaren.

3. Vereinbarungen gemäß Absatz 2 dieses
Artikels können, wenn möglich, durch das Tarif-
festsetzungsverfahren des internationalen Luft-
transportverbandes (IATA) getroffen werden.

4. Die auf diese Weise vereinbarten Tarife sind
den Luftfahrtbehörden der beiden Vertrag-
schließenden Teile spätestens dreißig (30) Tage
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihrer Ein-
führung zur Genehmigung vorzulegen; in be-
sonderen Fällen kann diese Frist vorbehaltlich
der Zustimmung der genannten Behörden herab-
gesetzt werden.

5. Können die namhaft gemachten Fluglinien-
unternehmen sich nicht auf einen dieser Tarife
einigen oder kann aus einem anderen Grund ein
Tarif gemäß den Bestimmungen des Absatzes 2
dieses Artikels nicht festgelegt werden oder gibt
ein Vertragschließender Teil dem anderen wäh-
rend der ersten fünfzehn (15) Tage der in Absatz 4
dieses Artikels genannten Frist von dreißig
(30) Tagen bekannt, daß er mit einem gemäß
Absatz 2 dieses Artikels vereinbarten Tarif nicht
einverstanden ist, so werden sich die Luftfahrt-
behörden der beiden Vertragschließenden Teile
bemühen, eine Einigung über die Tarife zu er-
zielen.

6. Kein Tarif tritt in Kraft, wenn er nicht durch
die Luftfahrtbehörden der beiden Vertragschlie-
ßenden Teile genehmigt wurde.

7. Die gemäß den Bestimmungen dieses Artikels
erstellten Tarife bleiben in Kraft, bis neue Tarife
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gemäß den Bestimmungen dieses Artikels erstellt
worden sind.

Artikel 11

Überweisung von Erträgen

Jeder Vertragschließende Teil gewährt dem
namhaft gemachten Fluglinienunternehmen des
anderen Vertragschließenden Teiles das Recht,
Ertragsüberschüsse, die im Hoheitsgebiet des
erstgenannten Vertragschließenden Teiles erzielt
wurden, ohne Einschränkung an sein Hauptbüro
zu überweisen. Diese Überweisungen haben jedoch
in Übereinstimmung mit den Devisenbestimmun-
gen des Vertragschließenden Teiles zu erfolgen,
in dessen Hoheitsgebiet die Einnahmen erzielt
wurden.

Artikel 12

Flughafen- und ähnliche Gebühren

Die von jedem Vertragschließenden Teil ein-
gehobenen Gebühren für die Benützung von
Flughäfen und anderen Luftfahrteinrichtungen
durch die Luftfahrzeuge des namhaft gemachten
Fluglinienunternehmens des anderen Vertrag-
schließenden Teiles dürfen nicht höher sein als
jene, die für die Benützung durch ausländische
Unternehmen, die internationalen Flugverkehr be-
treiben, eingehoben werden.

Artikel 13

Vertretung, Ausstellung von Beförderungsdoku-
menten und Verkaufsförderung

1. Vorbehaltlich der Gesetze und Vorschriften
des anderen Vertragschließenden Teiles ist dem
von jedem Vertragschließenden Teil namhaft ge-
machten Fluglinienunternehmen in gleichem Maße
Gelegenheit zu geben, das für den Betrieb der
vereinbarten Flugverbindungen auf den fest-
gelegten Flugstrecken notwendige technische und
kaufmännische Personal einzustellen, sowie im
Hoheitsgebiet des anderen Vertragschließenden
Teiles Büros einzurichten und zu betreiben.

2. Ferner ist dem von jedem Vertragschließenden
Teil namhaft gemachten Fluglinienunternehmen
in gleichem Maße Gelegenheit zu geben, im
Hoheitsgebiet des anderen Vertragschließenden
Teiles alle Arten von Beförderungsdokumenten
auszustellen, und Werbung und Verkaufsförde-
rung zu betreiben.

Artikel 14

Beratungen und Abänderungen

1. Im Geiste enger Zusammenarbeit werden
sich die Luftfahrtbehörden der Vertragschließen-
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den Teile von Zeit zu Zeit beraten, um die An-
wendung und zufriedenstellende Erfüllung der
Bestimmungen dieses Abkommens und des dazu-
gehörigen Anhanges zu gewährleisten.

2. Wenn einer der Vertragschließenden Teile
es für wünschenswert hält, irgendeine Bestim-
mung dieses Abkommens abzuändern, so kann
er um Beratung mit dem anderen Vertrag-
schließenden Teil ersuchen; diese Beratung, die
zwischen den Luftfahrtbehörden und auf münd-
lichem oder schriftlichem Wege erfolgen kann,
hat innerhalb eines Zeitraumes von sechzig
(60) Tagen nach dem Zeitpunkt des Ersuchens
zu beginnen.

Alle auf diesem Wege vereinbarten Abände-
rungen treten dreißig (30) Tage nach ihrer Be-
stätigung durch diplomatischen Notenwechsel
in Kraft.

3. Abänderungen des Anhanges sind zwischen
den Luftfahrtbehörden der beiden Vertrag-
schließenden Teile zu vereinbaren, und treten
dreißig (30) Tage nach ihrer Bestätigung durch
diplomatischen Notenwechsel in Kraft.

Artikel 15

Beilegung von Meinungsverschiedenheiten

1. Wenn zwischen den Vertragschließenden
Teilen über die Auslegung und Anwendung
dieses Abkommens eine Meinungsverschiedenheit
entsteht, haben die Vertragschließenden Teile
zunächst zu versuchen, diese durch Verhandlungen
beizulegen.
2. Kommen die Vertragschließenden Teile auf
dem Verhandlungsweg zu keiner Einigung,
können sie übereinkommen, die Meinungsver-
schiedenheit einer Person oder Körperschaft zur
Entscheidung vorzulegen, oder die Meinungs-
verschiedenheit kann auf Ersuchen eines Ver-
tragschließenden Teiles einem Schiedsgericht von
drei Schiedsrichtern zur Entscheidung vorgelegt
werden, von denen je einer von jedem Vertrag-
schließenden Teil namhaft zu machen und der
dritte von den so gewählten Schiedsrichtern zu
bestimmen ist. Jeder der Vertragschließenden
Teile hat innerhalb von sechzig (60) Tagen vom
Zeitpunkt des Empfanges einer diplomatischen
Note eines Vertragschließenden Teiles durch den
anderen Vertragschließenden Teil, in der um eine
schiedsrichterliche Entscheidung über die Mei-
nungsverschiedenheit ersucht wird, einen Schieds-
richter namhaft zu machen; und der dritte Schieds-
richter ist innerhalb von weiteren sechzig (60)
Tagen zu bestimmen.

Wenn einer der Vertragschließenden Teile
verabsäumt, innerhalb des festgesetzten Zeit-
raumes einen Schiedsrichter namhaft zu-
machen, oder wenn der dritte Schieds-
richter nicht innerhalb des festgesetzten Zeit-
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raumes bestimmt wird, so kann der Präsident des
Rates der Internationalen Zivilluftfahrtorgani-
sation von jedem der Vertragschließenden Teile
ersucht werden, einen oder mehrere Schieds-
richter, je nachdem es der Fall erfordert, zu er-
nennen. In jedem Fall hat der dritte Schiedsrichter
ein Angehöriger eines dritten Staates zu sein
und als Vorsitzender des Schiedsgerichtes zu
fungieren.

3. Die Vertragschließenden Teile verpflichten
sich, jede gemäß den Bestimmungen des Ab-
satzes 2 getroffene Entscheidung zu befolgen.

Artikel 16

Kündigung

Jeder der Vertragschließenden Teile kann
jederzeit dem anderen Vertragschließenden Teil
seinen Entschluß bekanntgeben, dieses Ab-
kommen zu kündigen; eine solche Benachrichti-
gung ist gleichzeitig der Internationalen Zivilluft-
fahrtorganisation zur Kenntnis zu bringen. In
einem solchen Fall läuft das Abkommen zwölf
(12) Monate nach dem Zeitpunkt des Eintreffens
der Kündigung beim anderen Vertragschließen-
den Teil ab, sofern sie nicht vor Ablauf dieses
Zeitraumes einvernehmlich zurückgezogen wird.
Wenn keine Empfangsbestätigung durch den
anderen Vertragschließenden Teil erfolgt, gilt die
Kündigung als vierzehn (14) Tage nach dem
Empfang durch die Internationale Zivilluftfahrt-
organisation eingegangen.

Artikel 17
Registrierung

Dieses Abkommen und jede Änderung davon
sind bei der Internationalen Zivilluftfahrtorgani-
sation registrieren zu lassen.

Artikel 18
Inkrafttreten

Dieses Abkommen tritt sechzig (60) Tage nach
dem Tage nach dem Austausch diplomatischer
Noten, in welchen festgestellt wird, daß die von
der nationalen Gesetzgebung jedes Vertrag-
schließenden Teiles geforderten Formalitäten er-
füllt wurden, in Kraft.

Zu Urkund dessen haben die Unterfertigten,
von ihren Regierungen hiezu ordnungsgemäß
ermächtigt, dieses Abkommen unterzeichnet.

Geschehen in zweifacher Urschrift in Wien am
16. Juni 1976.

Für die österreichische Bundesregierung:

E. Bielka m. p.

Für die Regierung des
Haschemitischen Königreiches Jordanien:

Abu Zeid m. p.
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ANHANG
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Das Abkommen tritt, nachdem der in seinem Artikel 18 vorgesehene Austausch diplomati-
scher Noten am 24. Mai 1977 durchgeführt worden war, am 23. Juli 1977 in Kraft.

Kreisky

376.

(Übersetzung)

ÜBEREINKOMMEN ZWISCHEN DER
ÖSTERREICHISCHEN BUNDESREGIE-
RUNG UND DER REGIERUNG DER
ARABISCHEN REPUBLIK ÄGYPTEN
ÜBER DIE ZUSAMMENARBEIT AUF
DEN GEBIETEN DER KULTUR, WIS-

SENSCHAFT UND ERZIEHUNG

Die Österreichische Bundesregierung und die
Regierung der Arabischen Republik Ägypten

sind in Übereinstimmung mit dem am 11. Mai
1972 in Kairo unterzeichneten Abkommen zwi-
schen der Republik Österreich und der Arabi-
schen Republik Ägypten über ihre Zusammen-
arbeit auf den Gebieten der Kultur, Wissen-
schaft und Erziehung *)

folgendermaßen übereingekommen:

Artikel 1
Die Vertragsparteien werden die direkte Zu-

sammenarbeit zwischen den Bildungs- und For-

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 435/1973
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schungsinstitutionen beider Länder auf den ver-
schiedenen Gebieten der Bildung und Forschung
fördern, insbesondere die Zusammenarbeit zwi-
schen Ain Shams University und den österrei-
chischen Universitäten sowie zwischen Assuan
und Assiout University und dem Atominstitut
der Österreichischen Universitäten.

Artikel 2
Die Vertragsparteien werden folgende Aus-

tauschaktionen auf der Grundlage der Gegen-
seitigkeit im diplomatischen Wege fördern:

a) Über Einladung der entsprechenden akade-
mischen Behörden des Gastlandes einen
Austausch von drei Gastprofessoren oder
Dozenten zur Abhaltung von Gastvorle-
sungen. Voraussetzung ist in jedem einzel-
nen Falle, daß das Fachgebiet des Vortra-
genden, das Thema der Vorlesungen und
die Dauer des Aufenthaltes von den be-
troffenen akademischen Behörden verein-
bart wurden.

b) Den Austausch von bis zu drei Mitgliedern
des Lehrkörpers von Universitäten und
Hochschulen zur Herstellung von Kontak-
ten und Studium der Hochschul- und For-
schungseinrichtungen für die Dauer von
insgesamt 45 Tagen. Diese Zeitspanne kann
nach Wunsch geteilt werden. Art und Dauer
der Besuchsprogramme werden vorher in
jedem einzelnen Falle im Einvernehmen
mit den zuständigen akademischen Behör-
den festgelegt werden. Die entsendende
Seite wird Gastprofessoren und Dozenten
auf dem erbetenen Spezialgebiet nominie-
ren. Die Abhaltung von Gastvorlesungen
wird begrüßt werden.

Artikel 3

Im besonderen werden die Vertragsparteien
die Zusammenarbeit zwischen der Katholisch-
theologischen Fakultät der Universität Innsbruck
sowie dem Orientalischen Institut der Universität
Wien einerseits und den Fakultäten für Islami-
sche Theologie, Islamisches Recht und Arabische
Sprache der Al-Azhar Universität in Kairo
andererseits fördern.

Zu diesem Zweck werden die Vertragsparteien
den Austausch von bis zu drei Vertretern der
genannten Fakultäten für die Dauer von 30 Ta-
gen unterstützen.

In jedem einzelnen Fall wird das zu behandelnde
Thema, die Dauer des Aufenthaltes und das
Programm auf diplomatischem Wege von den
zuständigen (akademischen Behörden vereinbart
werden. Die Abhaltung von Gastvorlesungen
anläßlich dieses Austausches wird begrüßt werden.

Artikel 4
Die Vertragsparteien werden direkte Kontakte

zwischen den Akademien der Wissenschaften
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beider Länder ermutigen und den Austausch von
bis zu dreiköpfigen Delegationen in Erwägung
ziehen, die Möglichkeiten zur Erreichung einer
engeren Zusammenarbeit zwischen den beiden
Institutionen prüfen sollen.

Artikel 5

Die Vertragsparteien werden die Möglichkeit
eines Austausches von bis zu dreiköpfigen Dele-
gationen prüfen, die Möglichkeiten für eine en-
gere Zusammenarbeit auf dem Gebiet der wissen-
schaftlichen Forschung und Technologie unter-
suchen sollen.

Artikel 6

Die Vertragsparteien werden Delegationen von
bis zu drei Experten auf dem Gebiet der Erzie-
hung und Kultur für die Dauer von zwei Wochen
austauschen.

Artikel 7

Die Vertragsparteien werden Informationen
über Zeugnisse, akademische Grade und Diplome,
die von Hochschulinstitutionen in den beiden
Staaten verliehen werden, austauschen, um deren
Gleichwertigkeit zu prüfen.

Artikel 8
Die Vertragsparteien werden Informationen

und Publikationen, die sich auf Erziehung ein-
schließlich Hochschulbildung, Wissenschaft und
Medizin beziehen, vorzugsweise in Englisch oder
Französisch austauschen.

Artikel 9

Von österreichischer Seite werden jährlich vier
Stipendien für ein akademisches Jahr angeboten,
die für Postgraduates zum Zwecke von Spezial-
Studien auf Hochschulen dienen sollen.

Von ägyptischer Seite werden jährlich Stipen-
dien für die Dauer von 36 Monaten angeboten,
die nach Wunsch des österreichischen Vertrags-
partners an Studenten und Postgraduates zur
Durchführung von Spezialstudien oder For-
schungsarbeiten vergeben werden sollen. Die
Stipendiaten sollen nicht älter als 35 Jahre sein.
Falls die Tätigkeit eines dieser Stipendiaten es
erforderlich macht, kann sein Stipendium erneu-
ert werden, doch wird diese Erneuerung auf die
Quote der Stipendien angerechnet.

Die Vertragsparteien werden die Möglichkeit
prüfen, die jährliche Anzahl der Stipendien zu
erhöhen.

Artikel 10

Die österreichische Seite wird jährlich drei Sti-
pendien für Doktoranden gewähren, die bereits
ein Magisterium oder einen gleichwertigen akade-
mischen Grad besitzen.
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Artikel 11

Die österreichische Seite wird während der
Dauer dieses Übereinkommens fünf Stipendien
für die Dauer von je einem akademischen Jahr
für wissenschaftliche Forschung von graduierten
Akademikern gewähren.

Artikel 12

Die österreichische Vertragspartei wird bestrebt
sein, pro Jahr fünf Sommerstipendien für Spe-
zialkurse bis zu zwei Monaten für ägyptische
Lehrer der deutschen Sprache zu gewähren.

Artikel 13

Die Vertragsparteien werden der objektiven
Darstellung des anderen Landes in ihren Ge-
schichts- und Geographielehrbüchern aller Schul-
stufen besondere Aufmerksamkeit schenken.

Artikel 14

Die österreichische Vertragspartei begrüßt Be-
wertungen von sprachlich und fachlich geeigneten
Bewerbern für Stipendien an den jährlich statt-
findenden Postgraduate-Kursen für Bergbau und
Prospektion, die in englischer Sprache an der
Montanistischen Universität in Leoben gehalten
werden.

Artikel 15

Die österreichische Vertragspartei begrüßt die
Bewerbungen von sprachlich und fachlich geeig-
neten Bewerbern um Stipendien zur Teilnahme
an den Postgraduate-Kursen für Veterinärwissen-
schaft, Lebensmittelhygiene und Tierbeihandlung,
die in englischer Sprache an der Tierärztlichen
Universität in Wien gehalten werden.

Artikel 16

Die österreichische Vertragspartei begrüßt Be-
werbungen um Aufnahme in die Diplomatische
Akademie in Wien durch Bewerber, die die er-
forderlichen Qualifikationen besitzen.

Artikel 17

Die österreichische Vertragspartei begrüßt Be-
werbungen von sprachlich und fachlich geeigneten
Bewerbern für Stipendien zur Teilnahme an den
Postgraduate-Kursen für Limnologie, die an der
Universität Wien gehalten werden.

Artikel 18

Die Vertragsparteien werden Informations-
material, Statistiken und andere Publikationen
auf dem Gebiet der Medizin vorzugsweise in
Englisch und Französisch austauschen.

Artikel 19

Die österreichische Vertragspartei wird dem
Gesundheitsministerium der Arabischen Repu-
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blik Ägypten jährlich ein dreimonatiges Stipen-
dium für Experten auf den Gebieten der thera-
peutischen Medizin und des allgemeinen Gesund-
heitswesens zur Verfügung stellen.

Artikel 20

Die ägyptische Vertragspartei wird dem Bun-
desministerium für Gesundheit und Umwelt-
schutz der Republik Österreich jährlich ein drei-
monatiges Stipendium für Experten auf den Ge-
bieten der Tropenmedizin und des allgemeinen
Gesundheitswesens zur Verfügung stellen.

Artikel 21

Die österreichische Vertragspartei hat die Mög-
lichkeit geprüft, bei der Umwandlung einer drei-
jährigen ägyptischen Industriemittelschule in eine
fünfjährige höhere technische Schule mitzuwir-
ken, indem Erfahrungen in bezug auf Organisa-
tion, Ausrüstung und „Lehrplan" zur Verfügung
gestellt und auch Experten entsendet werden.

Die ägyptische Vertragspartei wird der öster-
reichischen am Beginn des Jahres 1977 detaillierte
Angaben über die für die Umwandlung be-
stimmte Schule zur Verfügung stellen. Die öster-
reichische Vertragspartei wird dann zwei Ex-
perten in die Arabische Republik Ägypten ent-
senden, damit diese die Erfordernisse für die
Durchführung dieses Projektes erheben. Weitere
Schritte werden sodann im Laufe des Jahres 1977
auf diplomatischem Wege erwogen werden.

Artikel 22

Im Rahmen der in der Arabischen Republik
Ägypten geltenden Bestimmungen für ausländi-
sche Missionen auf den Gebieten der Archäologie
und der Urgeschichte wird die Arabische Repu-
blik Ägypten der Republik Österreich bezüglich
der Forschungs- und Grabungstätigkeit die Be-
günstigungen einräumen, die der meistbegün-
stigten Mission gewährt werden.

Artikel 23

Die österreichische Vertragspartei wird die
Aktivitäten österreichischer Experten auf dem
Gebiete der Archäologie und Urgeschichte sowie
Erhaltung und Restaurierung von Altertümern
in der Arabischen Republik Ägypten dadurch
fördern, daß sie solchen Experten Urlaube und
andere Erleichterungen gewährt.

Artikel 24

Die Vertragsparteien werden während der
Gültigkeit dieses Übereinkommens drei Experten
auf den Gebieten der Archäologie und Urge-
schichte für eine Dauer von zehn Tagen austau-
schen, ebenso werden sie archäologische Publi-
kationen austauschen.
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Artikel 25

Die österreichische Seite wird der ägyptischen
Seite jährlich zwei fünfmonatige Stipendien für
Studien in Museen oder ähnlichen Institutionen
zur Verfügung stellen.

Artikel 26

Die Vertragsparteien werden den gegenseitigen
Besuch von Experten in Forschungszentren für
Papyrologie in den beiden Ländern ermutigen.

Artikel 27

Die Vertragsparteien werden austauschen:

a) Publikationen auf den Gebieten der Kultur
und des Erziehungswesens sowie Erfahrun-
gen bezüglich der Herstellung solcher
Publikationen.

b) Informationen über Bibliotheken, Doku-
mentationszentren sowie über Verteilungs-
und Verbreitungssysteme.

c) Informationen über arabische Handschrif-
ten.

Artikel 28

Die Vertragsparteien begrüßen den Austausch
von Solisten und künstlerischen Ensembles unter
Einschaltung von Konzertvermittlungsagenturen.
Einzelheiten sollen zwischen den betreffenden
Körperschaften vereinbart werden.

Auf österreichischer Seite werden insbesondere
Projekte ermutigt werden, bei denen österrei-
chische Musiker in die Arabische Republik
Ägypten entsandt werden, vorausgesetzt, daß die
Bedingungen und Termine zwischen den zustän-
digen Stellen der Arabischen Republik Ägypten
und den in Frage kommenden Künstlern verein-
bart wurden.

Artikel 29

Die Vertragsparteien werden die Organisation
von und die Teilnahme an künstlerischen Aus-
stellungen im anderen Land ermutigen.

Artikel 30

Die Vertragsparteien werden den nicht-
kommerziellen Austausch von Filmen, Zeitschrif-
ten, Publikationen und Informationsmaterial
über neue Tendenzen der kinematographischen
Forschung unterstützen.

Artikel 31

Die ägyptische Seite wird eine österreichische
Teilnahme an der jährlich in Kairo stattfindenden
Buchmesse begrüßen.
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Artikel 32

Die Vertragsparteien werden die Abhaltung
von kinematographischen Ausstellungen, insbe-
sondere auf dem Gebiet des Dokumentarfilms,
ermutigen.

Artikel 33

Die Vertragsparteien werden die Fortsetzung
der (bestehenden Kontakte und des Informations-
austausches zwischen den ägyptischen kinemato-
graphischen Archiven und den entsprechenden
österreichischen Institutionen begrüßen.

Artikel 34

Die Vertragsparteien werden Informationen
und Publikationen über Studienpläne und Auf-
bau von künstlerischen Lehranstalten und Aus-
bildungsstätten austauschen.

Artikel 35

Die Vertragsparteien werden die gegenseitige
Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Jugend-
arbeit und des Sports ermutigen. Einzelheiten
werden von den zuständigen Stellen festgelegt
werden.

Artikel 36

Die Vertragsparteien werden je einen Experten
auf den Gebieten der Jugenderziehung und des
Sports austauschen. Die Einzelheiten werden
zwischen den zuständigen Stellen vereinbart wer-
den.

Artikel 37

Die Vertragsparteien ermutigen den gegen-
seitigen Besuch von Jugendgruppen. Einzelheiten
sollen von den zuständigen Stellen vereinbart
werden. Die finanziellen Vereinbarungen dieses
Übereinkommens finden auf diesen Artikel keine
Anwendung.

Artikel 38

Die Vertragsparteien begrüßen die Teilnahme
an Sportveranstaltungen der Gegenseite. Bezüg-
lich der Termine und Bedingungen solcher Aus-
tausche werden sie direkte Kontakte der Orga-
nisationen und Agenturen, die sich damit be-
fassen, ermutigen.

Artikel 39

Die österreichische Vertragspartei begrüßt Be-
werbungen für den jährlich stattfindenden beson-
deren Ausbildungskurs der Salzburger Fremden-
verkehrsschule. Bewerbungen können nur berück-
sichtigt werden, wenn die Kandidaten die not-
wendigen Erfordernisse auf diesem Gebiet und
Kenntnisse der englischen Sprache aufweisen.
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Artikel 40

Die Vertragsparteien werden den Austausch
von Studenten und absolvierten Akademikern
für Ferialpraxis und zur Teilnahme an Sommer-
kursen ermutigen.

Die finanziellen Vereinbarungen dieses Über-
einkommens finden auf diesen Artikel keine An-
wendung.

Artikel 41

Die Vertragsparteien werden direkte Kontakte
zwischen dem Österreichischen Rundfunk (ORF)
und der A.R.E. Broadcasting and Television Or-
ganisation ermutigen.

Artikel 42

Die Vertragsparteien werden einander über
die Namen der Eingeladenen und Nominierten
und deren Wünsche betreffend Programm und
Reisen mindestens im März des akademischen
Jahres vor Ausführung des bezüglichen Pro-
gramms und über den genauen Ankunftstermin
mindestens zwei Wochen vor Ankunft informie-
ren.

Die Nominierung hat unter Vorlage eines Le-
benslaufes und einer Bescheinigung über die
Sprachkenntnisse jedes einzelnen Nominierten zu
erfolgen.

Dabei erhalten solche Kandidaten den Vor-
zug, die an der Durchführung von österreichisch-
ägyptischen wissenschaftlichen Kooperationspro-
jekten beteiligt sind oder deren Studienvorhaben
im voraus genehmigt wurden.

Artikel 43

Die entsendende Vertragspartei wird die Aus-
gaben für die Hin- und Rückreise einschließlich
des Gepäcktransportes übernehmen.

Artikel 44

Im Falle von länger als einen Monat dauern-
den Besuchen wird das Gastland eine Aufwands-
entschädigung zahlen, die die Lebenshaltungs-
kosten in angemessener Höhe deckt. Diese Ent-
schädigung wird in jedem einzelnen Falle fest-
gelegt werden.

Artikel 45

Im Falle von Besuchen, die nicht länger als
einen Monat dauern, wird das Gastland ein ent-
sprechendes Taggeld zahlen, das die Ausgaben für
Mahlzeiten und Unterbringung sowie ein Taschen-
geld umfaßt.
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Artikel 46

Die Arabische Republik Ägypten wird den
österreichischen Stipendiaten folgende Beträge
auszahlen:

a) Monatliches Stipendium von 50 ägyptischen
Pfund netto für Postgraduates (ebenso
50 ägyptische Pfund netto für Studenten);

b) eine Anfangszahlung von 50 ägyptischen
Pfund netto. Diese Zahlung wird aber nur
an Stipendiaten gezahlt, die ein volles aka-
demisches Jahr bleiben;

c) eine monatliche Zahlung von 10 ägyptischen
Pfund netto für Stipendiaten, die nicht in
Studentenheimen Unterkunft haben;

d) eine monatliche Zahlung von 10 ägyptischen
Pfund netto für Studienbehelfe;

e) freie ärztliche Behandlung.

Die Stipendien werden von sämtlichen Steuern
und Abgaben befreit sein.

Artikel 47

Die österreichische Vertragspartei wird den
Stipendiaten der Arabischen Republik Ägypten
folgende Beträge zahlen und folgende Leistungen
erbringen:

a) ein monatliches Stipendium für Post-
graduates von netto 5000 österreichische
Schilling (für Studenten von netto
4 500 österreichische Schilling);

b) ein Büchergeld von 1000 österreichische
Schilling pro Semester;

c) ein Bekleidungsgeld von 2 500 österreichi-
sche Schilling; dieses wird nur an Stipen-
diaten gezahlt, die ein volles akademisches
Jahr bleiben;

d) volle Kranken- und Unfallversicherung
durch eine private Versicherungsgesell-
schaft;

e) Unterstützung bei Unterbringung in einem
Studentenheim.

Die Stipendien sind von sämtlichen Steuern und
Abgaben befreit:

Artikel 48

Wenn auf Grund guter Leistungen und auf
Empfehlung der Institution, der er angehört,
einem Stipendiaten eine Verlängerung seines Sti-
pendiums zuerkannt wird, so erhält er das volle
monatliche Stipendiengeld auch während der drei
Sommermonate ausbezahlt, vorausgesetzt, daß
der Stipendiat diese Zeit im Empfangsstaat ver-
bringt.
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Artikel 49

Das jeweilige Gastland wird die Reiseausgaben
innerhalb seines Hoheitsgebietes bezahlen, sofern
die Natur der vom Gastland genehmigten Pro-
gramme oder Studien diese Reisen erforderlich
macht.

Artikel 50

Die Vertragsparteien werden noch vor Aus-
laufen dieses Übereinkommens >im gegenseitigen
Einvernehmen in Kairo zu einer weiteren Zu-
sammenkunft zusammentreten, um das nächste
Dreijahresprogramm auszuarbeiten.

Artikel 51

Das vorliegende Übereinkommen tritt sechzig
Tage nach seiner Unterzeichnung in Kraft und
wird während der drei folgenden Jahre durch-
geführt werden. Nach diesem Zeitraum wird es
provisorisch in Kraft bleiben, bis das neue Über-
einkommen in Kraft tritt.

Geschehen zu Kairo, am 7. Juni 1977 in zwei-
facher Ausfertigung in englischer Sprache.

Für die Österreichische Bundesregierung:

Heribert Tschofen m. p.

Für die Regierung der Arabischen Republik
Ägypten:

Aly Shawky El-Hadidi m. p.

Das vorstehende Übereinkommen tritt gemäß seinem Art. 51 am 6. August 1977 in Kraft.

Kreisky
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